
Nennformular für Kart-Clubsport 
 

Titel und der Veranstaltung: Datum der Veranstaltung:  

NAKC/ OAKC 2011 MSG Ebw e.V. KC Sachsen e.V am 03.07.2011  
  
 

NENNUNG  

An den (Anschrift des Veranstalters) 
 

NENNUNGSSCHLUSS: 03.07.11 9.30 Uhr 

 

 
MSG Eberswalde e.V. im ADAC B. Barig       
Jägerstraße 14 16225 Eberswalde                 
Tel. 03334381783 Fax. 03334381842          
E-Mail info@motorsport-eberswalde.de       
Kontonummer 370 133 2702                        
Bankleitzahl 17052000 Sparkasse Barnim     
 

 Nicht ausfüllen - Bearbeitungsvermerke 

 Klasse: 
 
 

START-NR.: 

  Nennungseingang am: � bar 
    � Scheck 
    � Bank 
     

 

FAHRER 
Name: 
 
 

Vorname: 
Mitgliedschaft im   � ADAC- 
� DMV   � AvD  � ADMV 

Wohnort: 
 

Straße: Mitglieds-Nr.: 

Unfallversicherung über: 

�  ADAC-Clubausweis T1-Nr.: 

Tel./Fax: 
 
 

Geburtsdatum: 
�  DMSB-Lizenz-Nr.: 

�  Sonstig: __________________________ 
 

KART 
Klasse: 
 
 

Chassis: 
 
 

Motor: 
 
 

 

   

Der Nenngeldbetrag von € 
 
 

ist beigefügt. 

   

 

Teilnahme an folgenden Rennen (Klassen oder Wettbewerbsbezeichnung): 

� ADAC Bambini  

� ADAC 125 Junioren  

� ADAC 125  

� ADAC Getriebe  

� KF 2  

� KF3  

� ADAC World Formula light  

� ADAC World Formula  

� ADAC Iame X30 Junioren  

� ADAC Iame X30 Senioren  

�        

�        
   

 

Das Nennformular bitte vollständig in Druckschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen und auf der Rückseite unterschreiben (evtl. Fahrzeugeigentümer 
auch – siehe Rückseite). 
Bei Minderjährigen muss dieses Formular auch von dem/den gesetzlichen Vertreter/n unterschrieben werden. (Mit der Unterschrift nur eines 
Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere gesetzliche Vertreter sein Einverständnis erklärt hat.)   
 
 
 
 
 

Rückseite beachten! 



AADDAACC  BBeerrlliinn--BBrraannddeennbbuurrgg,,  BBuunnddeessaalllleeee  2299//3300,,  1100771177  BBeerrlliinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CCSS--KKaarrtt--NNeennnnffoorrmmuullaarr  22001111 

Allgemeine Vertragserklärung des Teilnehmers (Fahrers) 
Der Fahrer muss Tatsachen in der Person oder dem Vertreter eines Teammitgliedes (Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen 
Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. Der Fahrer haftet für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 
Der Fahrer versichert, dass 
- die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  
- der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe gewachsen ist,  
- das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht,   
- das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann, 
- er das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen wird. 
Er erklärt mit seiner Unterschrift weiter, dass 
- er von den Rahmenbestimmungen für Kart-Clubsport und den technischen Bestimmungen für die Kart-Gruppe CS Kenntnis genommen hat, 
- er diese für sich als verbindlich anerkennt und sie befolgen wird, 
- diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärungen in diesem Formular mit seiner Zustimmung Bestandteil des Vertrages mit dem Veranstalter werden. 
Erklärungen vom Fahrer zum Ausschluss der Haftung für einfache Fahrlässigkeit und zum Ausschluss der Gefährdungshaftung  
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten 
Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Der Fahrer erklärt mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
- die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter,   
- den ADAC e.V., die ADAC Motorsport GmbH, die ADAC-Regionalclubs (-Gaue) und die ADAC-Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche 

Mitarbeiter,  
- den Promoter / Serienorganisator 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, 
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und  
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen  
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
Gegen 
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge und eigene Helfer  
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung (Training, Warm up, Wertungsläufe) entstehen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
Haftungsausschlussklausel unberührt. 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage 
stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht 
gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt, Rennleiter, Schiedsgericht). 
Mit Abgabe der Nennung nimmt der Halter/Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfall-Versicherung) für Schäden 
bei der Veranstaltung nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 
Die Teilnehmer haben davon Kenntnis genommen, dass über den (persönlichen) ADAC-Clubausweis T1 eine Unfallversicherung für Fahrer besteht.  
 

Zutreffendes unbedingt ankreuzen! Sofern der Fahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist, hat er dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrzeugeigentümer die auf dem 
Nennformular abgedruckte Haftungsverzichterklärung abgibt. 

� Es wird versichert, dass der Fahrer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist. 

� Bewerber oder Fahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem Formular abgedruckte Verzichtserklärung ab. 

Bei nicht zutreffender Angabe stellen Fahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises 
– beruhen.  

Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer 
und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Wettbewerben (Training, Warm up, Wertungsläufe) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen. 

 

Hiermit bestätige/n ich/wir mit Zustimmung von den in diesem Nennformular genannten Regelungen und Erklärungen Kenntnis genommen und die 
Angaben wahrheitsgemäß geleistet zu haben, die damit Bestandteil des Vertrages sind.  

 
 
   
Ort und Datum  Unterschrift des Fahrers 

    
 

Namen der/des gesetzlichen Vertreters in Druckschrift Unterschrift/en der/des gesetzlichen Vertreter/s 
 

Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers (Nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist). 
Der Fahrzeugeigentümer gibt die nachfolgend abgedruckte Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers ab: 
Ich bin mit der Beteiligung des in der  Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
entstehen, und zwar gegen 
- die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter,   
- den ADAC e.V., die ADAC Motorsport GmbH, die ADAC-Regionalclubs (-Gaue) und die ADAC-Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer,Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter,  
- den Promoter / Serienorganisator 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, 
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und  
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen  
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen. 
Gegen 
- die Bewerber, Fahrer, Mitfahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, 
- die Helfer der/des in der Nennung angegebenen Teilnehmer/s und der anderen Teilnehmer sowie  
- gegen Fahrer, Mitfahrer des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!)  
verzichte ich auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Wettbewerben (Training, Warm up, Wertungsläufen) entstehen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Verzichtserklärung unberührt. 
 
................................ .......................................................................................  ................................................................................................................................................................................... 
Ort/Datum  Unterschrift     Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift 


